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Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 

 

Besucheranschrift: Duisburg, Johanniterstraße 103 – 105 Zahlungen nur an den LVR, Finanzbuchhaltung 

Bushaltestelle Karl-Jarres-Straße, Linien 921, 924, 944 50663 Köln, auf eines der nachstehenden Konten 

Straßenbahnhaltestelle Karl-Jarres-Straße, Linie U 79 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 Helaba 

 IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 

 Postbank 

 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 

 

 

 

 

 

 

 

An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten der 

LVR-Johanniterschule Duisburg 

  28.01.2021 

 

 

Herr Röhrig 

Tel    0203600593 

Fax   020360059 422 

walter.roehrig@lvr.de 

johanniter-duisburg@lvr.de 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

mit meinem 15. Elternbrief zum Umgang mit der Corona-Pandemie möchte ich Sie 
über die aktualisierten Regelungen zum Schulbetrieb ab Montag, den 01.02.2021 

informieren.  
 

Angesichts der aktuellen Pandemielage im Land hat das Schulministerium NRW 
(MSB) heute neue ab Montag, den 01.02.2021 gültige Maßnahmen erlassen:  

 
 

 Grundsätzlich wird der Distanzunterricht bis einschließlich zum 12.Februar 2021 
fortgesetzt.  Dies gilt für alle Jahrgangsstufen incl. der Abschlussklassen. 
 

 Klassenarbeiten und Klausuren werden in der Zeit vom 1. bis zum 12. Februar 2021 
grundsätzlich nicht geschrieben werden. 
 

 Das Betreuungsangebot unserer Schule und das schulische Unterstützungsangebot am 
Distanzunterricht in geeigneten schulischen Räumlichkeiten teilzunehmen, bleibt weiterhin 
bestehen. Die Eltern stellen hierzu einen entsprechenden Antrag. 

 
 Die schulische Nutzung des Schulgebäudes und der Schulanlage ist bis zum 14. Februar 

2021 weitgehend untersagt. Ausgenommen hiervon sind: Schulmitwirkungsgremien, 
Schulverwaltung, Instandhaltung und Gebäudereinigung.  

 
 Die Regelungen des Infektionsschutzes und der Corona-Betreuungsverordnung sind strikt 

zu beachten. Die Anweisungen der Schulleitung hierzu sind zu beachten. 
 
Die Schulpflicht für Ihre Kinder bleibt unabhängig von den o.a. Regelungen 

selbstverständlich weiterhin bestehen. D.h. die Arbeitsaufträge für den 
Distanzunterricht müssen von Ihren Kindern fristgerecht erledigt werden! Die im 

Distanzunterricht erbrachten Leistungen fließen in die Leistungsbewertung Ihres 

Kindes ein.   
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Wir bitten Sie um Ihre elterliche Mitwirkungspflicht, wenn es darum geht 

Lernmaterialien für Ihre Kinder in der Schule abzuholen. Hierzu erhalten von den 
Klassenleitungen ggf. gesondert Nachricht.  

 

 
Abschließend möchte noch darauf hinweisen, dass wir den organisatorischen 

Rahmenplan zur Durchführung von Distanzunterricht zeitnah auf unserer 

Schulhomepage veröffentlichen werden. Anregungen und Nachfragen hierzu 
nehmen wir gerne über die Klassenleitungen Ihrer Kinder entgegen! 

 

Ich bedanke mich herzlich für Ihr Verständnis, Ihr Mitwirken und für das 

entgegengebrachte Vertrauen!  

 

 

Gez. 

Walter Röhrig 

Schulleiter 


